Satzung 

des

Volksmusikerbundes NRW

Kreisverband Borken e.V.

in der Fassung vom 19.03.2003
§ 1

Name, Rechtsform, Sitz

1.  Die zusammengeschlossenen Musikvereine im Kreis Borken geben sich den Namen

„Volksmusikerbund NRW, Kreisverband Borken e.V.“

2. Der Kreisverband ist im Vereinsregister eingetragen.

3.  Der Kreisverband hat seinen Sitz in Borken, Gerichtsstand ist ebenfalls Borken.

4.  Der Kreisverband Borken e.V. ist Mitglied des Volksmusikerbundes Nordrhein-Westfalen e. V. in der Bundesvereinigung Deutscher Blas- und Volksmusikverbände (BDBV).

§ 2

Zweck des Verbandes

1.  Zusammenschluss der Blasmusikvereine, Spielmanns-, Fanfaren- und Hörnerzüge sowie artverwandter Instrumentalgruppen in einem Fachverband.

2.  Der Kreisverband dient der Förderung der Musik und der Pflege der bodenständigen Kultur sowie dem Brauchtum unseres Volkes.

3.  Der Satzungszweck wird verwirklicht durch

a)  die Ausbildung von Dirigenten der Blasmusikvereine, der Leiter von Spielmanns-, Fanfaren- und Hörnerzügen,

b)  die Förderung der Musiker- und Jugendmusikerausbildung,

c)  die Durchführung von Kreismusikfesten, Wertungs- und Jugendkritikspielen auf der Grundlage der jeweiligen Fachausschüsse.

§ 3

Gemeinnützigkeit

1.  Der Kreisverband verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung sowie der Gemeinnützigkeitsverordnung vom 24.12.1953.

2.  Mittel des Verbandes dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.

3.  Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Verbandes fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4

Verbandsmitglieder

1.  Der Verband wird gebildet aus den Mitgliedsvereinen.

2.  Die Mitgliedsvereine werden mit ihrer Aufnahme in den Kreisverband Mitglied des Landesverbandes Westfalen-Lippe e.V. sowie des Deutschen Volksmusikerbundes bzw. deren Rechtsnachfolgerin.

3.  Über die Aufnahme der Mitgliedsvereine entscheidet der Vorstand des Kreisverbandes auf schriftlichen Antrag.

4.  Die Mitgliedschaft erlischt

a)  durch Austritt - dieser ist nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich, er ist dem Kreisverband 3 Monate vorher schriftlich mitzuteilen,

b)  durch Ausschluß - dann, wenn sich die Mitgliedsvereine trotz Abmahnung vereinsschädigend verhalten haben. Der Ausschluß bedarf einer Stimmenmehrheit von 2/3 des Vorstandes.

5.  Mit dem Ausscheiden aus dem Kreisverband erlöschen sämtliche Ansprüche diesem gegenüber.

§ 5

Rechte der Verbandsmitglieder

Die Mitgliedsvereine haben das Recht

a)  an den Delegiertenversammlungen des Kreisverbandes teilzunehmen, Anträge zu stellen und das Stimmrecht auszuüben,

b)  an allen Veranstaltungen des Kreisverbandes teilzunehmen,

c)  sich von den zuständigen Organen des Kreisverbandes kostenlos beraten zu lassen in musikalischen und vereinswichtigen Fragen,

d)  Ehrungen und Auszeichnungen gemäß der Ehrungsordnug der Bundesvereinigung des Landes- und des Kreisverbandes zu beantragen.

§ 6

Pflichten der Verbandsmitglieder

Die Mitgliedsvereine sind verpflichtet,

a)  die Ziele und Aufgaben des Kreisverbandes zu unterstützen und die Anordnungen und Beschlüsse der Organe einzuhalten,

b)  die von den Organen beschlossenen Jahresbeiträge pünktlich an den Kassierer abzuführen.

Die Höhe der Beiträge wird von der Delegiertenversammlung (§ 9 Ziffer 6) festgelegt.

§ 7

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des Kreisverbandes ist das Kalenderjahr.

§ 8

Organe des Kreisverbandes

Organe des Kreisverbandes sind

a) die Delegiertenversammlung

b) der Vorstand im Sinne von § 26 BGB (geschäftsführender Vorstand)

c) der erweiterte Vorstand

d) die Kreismusikjugend

§ 9

Delegiertenversammlung

1. Die Delegiertenversammlung findet alljährlich bis spätestens 31. März statt. Sie wird mindestens 2 Wochen vorher unter Angabe der Tagesordnung schriftlich einberufen.

2.  Eine außerordentliche Delegiertenversammlug wird einberufen, wenn mindestes 2/5 der Mitgliedsvereine dieses unter Angabe des Grundes schriftlich beim Kreisverbandsvorsitzenden beantragt.

3.  Der Vorstand kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes eine außerordentliche Delegiertenversammlung einberufen.

4.  Stimmberechtigte Mitglieder der Delegiertenversammlung sind

a)  die Mitglieder des Verbandsvorstandes,

b)  die Delegierten der Mitgliedsvereine, deren Anzahl in § 9 der Geschäftsordnung festgelegt ist.

5.  Beratende Mitglieder der Delegiertenversammlung sind die Kassenprüfer, die von dem Verein zu benennen sind, in dessen Gemeinde die nächste Delegiertenversammlung stattfindet.

6.  Die Delegiertenversammlung ist zuständig für:

a)  die Entgegennahme der Geschäfts- und Tätigkeitsberichtes des Vorstandes,

b)  die Entlastung des Vorstandes,

c)  die Wahl des Vorstandes, der für die Dauer von 2 Jahren mit einfacher Mehrheit gewählt wird,

d)  die Änderung von Satzung und Geschäftsordnung,

e)  die Entscheidung über die eingereichten Anträge,

f)  die Entscheidung über Angelegenheiten aus der Zuständigkeit des Kreisvorstandes,

g)  die Festlegung von Ort und Zeitpunkt der Kreismusikfeste und -jugendtreffen,

h)  die Wahl des nächsten Ortes der Delegiertenversammlung,

i)  die Auflösung des Verbandes.

7.  Anträge zur Delegiertenversammlung sind dem Vorsitzenden mindestens 1 Woche vorher schriftlich einzureichen.

8.  Anträge des Verbandsvorstandes sind bis zu Beginn der Versammlung zulässig.

9.  Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter leiten die Versammlung

10. Die Delegiertenversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Delegierten beschlussfähig. Sie beschliesst offen und mit einfacher Mehrheit. Stimmenthaltungen werden nicht gewertet. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der Versammlung.

11.  Das Wahlverfahren ist in der Geschäftsordnung festgelegt.

12.  Über die Delegiertenversammlung ist ein Protokoll zu führen, das von dem Versammlungsleiter sowie dem Protokollführer zu unterschreiben ist.

§ 10

Verbandsvorstand

1.  Der Vorstand setzt sich zusammen aus:


a)  dem Vorsitzenden,


b)  dem stellvertretenden Vorsitzenden,


c)  dem Geschäftsführer,


d)  dem Kassierer,


e)  dem Dirigenten,


f)  dem stellv. Dirigenten,


g)  dem Fachleiter für das Spielmannswesen,


h)  dem stellv. Fachleiter für das Spielmannswesen,


i)  dem Jugendleiter,


j)  dem / den Pressesprecher(n),


k)  den Beisitzern.

2.  Der Vorsitzende kann im Bedarfsfalle den geschäftsführenden Vorstand einberufen. Diesem gehören die unter Ziffer 1 a – d genannten Personen an. Außerdem kann der Vorsitzende den erweiterten Vorstand, bestehend aus den zu Absatz 1 a - k gewählten Personen, bei Bedarf, einberufen.

3.  Der erweiterte Vorstand beschliesst über alle Angelegenheiten, soweit nicht die Delegiertenversammlung nach dieser Satzung zuständig ist.

4.  Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter leitet die Sitzungen des Kreisvorstandes, den er mindestens 2 Wochen vor dem Termin unter Angabe der Tagesordnung einberuft.

5.  Der Kreisvorstand trägt die Kosten für die zu den Sitzungen des Verbandsvorstandes eingeladenen Personen.

6.  Über die Vorstandssitzungen ist ein Protokoll zu fertigen, das durch den Vorsitzenden sowie dem Verfasser des Protokolls zu unterschreiben ist.

§ 11

Verbandsvorsitzender

1.  Gesetzlicher Vertreter des Kreisverbandes im Sinne des § 26 BGB sind zwei Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes, darunter der 1. Vorsitzende oder sein Stellvertreter.

2.  Der Vorsitzende kann in unaufschiebbaren Angelegenheiten nach Anhörung seines Stellvertreters entscheiden. Von den gefassten Eilentscheidungen ist der Verbandsvorstand unverzüglich zu benachrichtigen.

3.  Im Falle der Verhinderung wird der Vorsitzende durch seinen Stellvertreter in allen seinen Rechten und Pflichten vertreten.

4.  Der Vorsitzende kann repräsentative Aufgaben auch an ein anderes Vorstandsmitglied delegieren.

§ 12

Geschäftsführer

1.  Die laufenden Geschäfte werden vom Geschäftsführer erledigt. Er arbeitet im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden.

2.  Der Geschäftsführer erhält aus den Verbandseinnahmen einen Betrag zur Bestreitung seiner Ausgaben, über die ein Nachweis zu führen ist.

3.  Dem Geschäftsführer obliegt die ordnungsgemäße Aktenführung. Er ist für eine schnelle Erledigung des Schriftverkehrs zuständig. Über besondere Vorkommnisse hat er dem Vorsitzenden unverzüglich zu berichten.

§ 13

Kassierer

1.  Die Kassengeschäfte erledigt der Kassierer. Er ist berechtigt,

a)  Zahlungen für den Kreisverband anzunehmen und zu bescheinigen,

b)  Zahlungen zu leisten, soweit sie vom Vorsitzenden bzw. vom Verbandsvorstand beschlossen wurden.

2.  Nach Schluß des Rechnungsjahres fertigt der Kassierer den Jahresabschluss. Dieser ist von 2 Kassenprüfern auf seine sachliche und rechnerische Richtigkeit zu überprüfen und in der nächsten Delegiertenversammlung vorzulegen.

§ 14

Kreismusikjugend und Kreisjugendleiter

1. Die Kreismusikjugend ist die Gemeinschaft der Bläser- und Spielleutejugend und damit die Jugendorganisation des Kreisverbandes. 

2. Die Kreismusikjugend wählt in eigener Regie ihren Vorsitzenden (Kreisjugendleiter) und dessen Stellvertreters. Der Kreisjugendleiter vertritt die Jugendorganisation im Vorstand des Kreisverbandes.

3. Aufgaben und Zweck der Kreisjugendorganisation sind in der Jugendordnung festgelegt, die von der Kreismusikjugend beschlossen wird. Die Jugendordnung darf den Zielen des Kreis- und Landesverbandes nicht entgegenstehen.

4. Die Jugendordnung sichert der Kreismusikjugend Selbständigkeit in Führung und Verwaltung einschließlich der Entscheidungsfreiheit über die Verwendung der ihr zufließenden finanziellen Mittel zu. 

5. Über Haushaltsplan und Jahresrechnung der Kreismusikjugend beschließen deren Organe.

6. Der geschäftsführende Vorstand des Kreisverbandes ist berechtigt, sich jederzeit über die Geschäftsführung der Kreismusikjugend zu unterrichten.

§ 15

Geschäftsordnung

1.  Der Kreisverband gibt sich eine Geschäftsordnung, welche die Ausführungsbestimmungen dieser Satzung enthält.

2.  Teil der Geschäftsordnung ist die Reisekostenregelung nach dem Landesreisekostengesetz.

§ 16

Landeszeitung

1. Gemäss Beschluss des Landesvorstandes sind von jedem Mitgliedsverein 3 Exemplare der Landeszeitung zu beziehen. Diese Zeitung wird als amtliches Organ erstellt und enthält wichtige Mitteilungen und Fachbeiträge.

2.  Über die Herausgabe von Regionalnachrichten kann durch den Kreisverbandsvorstand entschieden werden.

§ 17

Satzungsänderungen

1.  Bei Satzungsänderungen gelten die Bestimmungen des BGB.

2.  Die Änderung der Satzung bedarf der Mehrheit von ¾ der abgegebenen gültigen Stimmen.

§ 18

Auflösung

1. Die Auflösung des Kreisverbandes kann nur durch Beschluß der Delegiertenversammlung erfolgen. Sie muß mit ¾ der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. Diese Bestimmung darf nicht mit Hilfe des § 17 abgeändert werden.

2.  Im Falle der Auflösung des Kreisverbandes ist das Vermögen an den Kreis Borken abzuführen, der es gemeinnützigen Zwecken zuzuführen hat.

Diese Satzung tritt mit dem Tage der Beschlussfassung durch die Delegiertenversammlung in Kraft.

Dorsten-Lembeck, 19. März 2003

